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RS OGH 1973/6/6 13Os10/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1973

Norm

PrTrG 1959 §8 Abs2

PrTrG 1959 §9

StPO §427 Abs1

Rechtssatz

Die durch Zustellung einer Abschrift des Urteils vorgenommene Verständigung der Verfallsbeteiligten und

Haftungsp;ichtigen nach den §§ 8 und 9 PrTrG hat zu deren eigenen Handen zu geschehen; an den Vertreter des

Haftungspflichtigen kann nur über ausdrückliches Begehren des Haftungspflichtigen zugestellt werden.
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